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Der föderale Grundcharakter der europäischen 

und der deutschen Statistik

Dr. Gisela Meister-Scheufelen

Das europäische und etliche nationale Statistik-

systeme besitzen einen föderalen Charakter. 

So baut die europäische Statistik auf den Er-

hebungen und Daten der eigenständig agie-

renden nationalen Ämter, diese in den größe-

ren Mitgliedsländern auf Arbeiten der regiona-

len Ämter und diese teilweise auf Zuarbeiten 

kommunaler Ämter oder sonstiger staatlicher 

oder halbstaatlicher Einrichtungen auf. Selbst 

die zentralplangelenkten ehemaligen kommu-

nistischen Staaten nutzten diese Form der Auf-

bauorganisation – allerdings mit wesentlichen 

Unterschieden: die Formulierung der Arbeits-

programme und die Interpretation der gewon-

nenen Erkenntnisse behielten sich die Zentra-

len weitgehend selbst vor und die „statisti-

sche Geheimhaltung“ folgte den Prinzipien je 

aggregierter desto geheimhaltungswürdiger 

und je individueller desto offener.1 

Der föderale Grundcharakter der deutschen 

amtlichen Statistik hat neben weit zurückrei-

chenden staatsphilosophischen Wurzeln auch 

organisatorische Gründe; schließlich ist Deutsch-

land mit 82 Mill. Einwohnern das bevölke-

rungsreichste Mitgliedsland und zum Beispiel 

Baden-Württemberg mit über 10 Mill. Einwoh-

nern größer als 17 der 25 EU-Länder. Obwohl 

die Arbeitsergebnisse der Ämter in Darstellung 

und Verbreitung ähnlich sind, ja sein müssen, 

sind Ländervergleiche zum aufbau- und ablauf-

organisatorischen Charakter der einzelnen Sta-

tistischen Ämter nur begrenzt möglich und 

EU-Länder-Rankings über die Effi zienz der 

Statistikämter äußerst fragwürdig; es wäre so, 

als ob man die Transportfähigkeit eines Goggo-

mobils mit der eines 36-Tonnen Kieslasters ver-

gleichen wollte. Ein wesentlicher Unterschied 

der deutschen amtlichen Statistik zu den meis-

ten EU-Ländern liegt in der Art der Finanzierung. 

Den Löwenanteil der Kosten für die deutsche 

amtliche Statistik tragen nämlich die Bundes-

länder.

Föderalismus: ein Grundprinzip für 

Demokratie, Subsidiarität und Effizienz

Die verfassungsrechtlich verankerte föderale 
Grundordnung in Deutschland ist vor dem 
Hintergrund historischer, bis in das Mittelalter 

zurückreichender Traditionen und dabei insbe-
sondere der Erfahrungen im Nationalsozialis-
mus2 zu sehen und zu bewerten. So hat sich 
der Parlamentarische Rat 1949 bei den Bera-
tungen zur Formulierung des Grundgesetzes 
ganz bewusst für das föderale Staatsprinzip 
und damit für eine doppelte Gewaltenteilung 
entschieden. Neben die sogenannte „horizon-
tale Gewaltenteilung“, das heißt die Legislative, 
Exekutive und Judikative tritt die „vertikale 
Gewaltenteilung“ und zwar die Aufteilung 
staatlichen Handelns zwischen Bund und Län-
dern. Mit dieser doppelten Gewaltenteilung 
wird einem Machtmissbrauch wirksam vorge-
beugt. Dies war keine Entscheidung auf Zeit, 
sondern eine Grundsatzentscheidung auf Dauer.

Der föderale Staatsaufbau ist eine wesentliche 
Grundlage für die wirtschaftlich und gesell-
schaftlich erfolgreiche Entwicklung der Bundes-
republik Deutschland und ihrer Länder – alle 
haben davon profitiert. Dies gilt nicht zuletzt 
für die amtliche Statistik! In keinem anderen 
großen europäischen Staat gibt es eine solch 
umfassende, qualitativ hochwertige, fachlich 
und regional tief gegliederte Informationsbe-
reitstellung wie in Deutschland. Die amtliche 
Statistik garantiert eine informa tionelle Grund-
versorgung für alle Entscheidungsträger und 
die gesamte Bevölkerung.
 
Die föderale Ordnung ist Ausdruck des Subsi-
diaritätsprinzips3; das heißt, alles was auf einer 
unteren Ebene geleistet werden kann, soll auch 
dort geleistet werden. Dies gilt insbesondere 
für die staatliche Administration. Zu Recht wird 
bei der Verfassung der Europäischen Union 
großer Wert darauf gelegt, dass das Subsidia-
ritätsprinzip im Interesse der deutschen Bundes-
länder, aber auch im Interesse der deutschen 
Nation eingehalten wird. Das Subsidiaritäts-
prinzip trägt in seinem Kern der Tatsache Rech-
nung, dass der Staat gegenüber seinen Bür-
gern eine dienende Funktion hat und kein 
Selbstzweck ist. Schließlich ist die föderale 
Ordnung bei der Ausführung von Bundesge-
setzen, die in der Fläche angewandt werden, 
eine wirtschaftlichere Lösung als deren Zentra-
lisierung – dies insbesondere im größten Land 
der EU. Trotzdem muss anerkannt werden, 
dass angesichts der dramatischen Finanz-

1 Letztes Prinzip hatte auch 
einen praktischen Grund: 
die Meldungen an die sta-
tistischen Dienststellen 
sollten auch als Steue-
rungs- und Entscheidungs-
grundlage für die Betriebs-
leitungen und Verwaltun-
gen gelten.

2 Wie alle behördlichen Ein-
richtungen wurde auch 
die amtliche Statistik den 
Interessen der National-
sozialisten untergeordnet. 
Sie verlor in weiten Teilen 
ihre – heute vom Gesetz-
geber gewährleistete – 
Unabhängigkeit.

3 Subsidiarität (lat.: Subsi-
diarius für Reservist): Ur-
sprünglich aus dem rö-
mischen Militärwesen 
stammender Begriff für 
Reservetruppen, die nur 
zum Einsatz kommen soll-
ten, wenn die regulären 
Truppen ihre Aufgaben 
nicht erledigen konnten. 
Später von der katholi-
schen Soziallehre im Sinne 
von unterstützend eingrei-
fend übernommen, wenn 
Menschen sich selbst 
nicht angemessen versor-
gen können. Nach der 
Französischen Revolution 
gegen den Zentralismus 
gerichtete Anschauung, 
die dem Staat nur die hel-
fende Ergänzung der 
Selbstverantwortung 
kleinerer Gebiete und Ge-
meinschaften zugesteht. 
Heute auch für Rechtsbe-
stimmungen, die nur 
dann zur Anwendung 
kommen, wenn das über-
geordnete Recht keine 
relevanten Rechtsvor-
schriften (Ausführungsbe-
stimmungen) enthält.
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situation mancher Bundesländer und der da-
durch bedingten großen Leistungsunter schiede 
die Vorteile einer „dezentralen“ Wirtschaftlich-
keit nicht voll genutzt werden können.

Vorteile der föderalen Ordnung in der 

amtlichen Statistik

Im Folgenden sind die sieben wichtigsten Ar-
gumente für eine föderale Ordnung der amt-
lichen Statistik genannt und kurz erläutert:

1. Aufgrund der Nähe eines Statistischen Lan-
desamtes zu den Berichtspflichtigen und wegen 
der guten Unternehmens-, Wirtschafts- und 
Regionalkenntnisse der Landesstatistiker sowie 
deren engen Beziehungen zu den Landes- und 
Kommunalbehörden sichert die föderale Ord-
nung die Qualität der amtlichen Statistik. Vor 
allem bei der fachstatistischen Aufbereitung 
und Plausibilisierung der Daten muss eine hohe 
Qualität garantiert werden. Denn nur eine hohe 
Qualität ermöglicht es der amtlichen Statistik, 
die Funktion als anerkannter, neutraler und 
kompetenter Datenlieferant und Informations-
vermittler für alle Kunden zu erfüllen.

2. Gerade die genaue Kenntnis statistischer Pro-
duktionsprozesse vom ersten Kontakt zum Be-
richtspflichtigen, über die Plausibilisierung der 
Meldungen, die Tabellierung bis hin zur Presse-
mitteilung oder Internetangeboten schaffen bei 
den Landesstatistikern jene Fach- und Beratungs-
kompetenz, die von Berichtspflichtigen, Landes- 
und Kommunalpolitikern, öffentlichen Institu-
tionen sowie der Öffentlichkeit erwartet wird. 

3. Wegen der Nähe zu den Nachfragern von 
Statistiken und Analysen können die Statis-
tiker vor Ort am ehesten erkennen, welche 
konkreten landes- und kommunalspezifi schen 
Informationsbedürfnisse bestehen und welche 
Datenangebote im eigenen Land vorgehalten 
und publiziert werden sollten. Letzteres ge-
schieht über fast alle Formen der Informations-
bereitstellung und -verbreitung. Im Einzelnen 
sind das reine oder kommentierte Tabellenzu-
sammenstellungen für Land und Kommunen, 
Datensammlungen in allgemein zugänglichen 
und umfassenden Datenbanken, Pressemittei-
lungen und Pressekonferenzen bis hin zu ge-
schlossenen Verwaltungsnetzen oder offenen 
Kom munikationsnetzen wie das Internet. So 
wurden zum Beispiel in Baden-Württem berg im 
Jahr 2006 täglich 29 000 Daten- und Informati-
onsseiten aus dem Internetangebot des Statis-
tischen Landesamtes abgerufen.

4. Die Kenntnisse über die räumlichen Gege-
benheiten und der Umgang mit Landes- und 

Kommunalpolitikern schaffen den Landessta-
tistikern die Grundlage für eine Analysekom-
petenz, die es ihnen ermöglicht, den Analyse-
bedarf des Landes und seiner Kommunen zu 
befriedigen. So erstellt zum Beispiel das Sta-
tistische Landesamt Baden-Württemberg jedes 
Jahr im Auftrag des Staatsministeriums ein 
Gutachten über wichtige Zukunftsthemen des 
Landes, zuletzt eine Studie über die Perspekti-
ven der Globalisierung für Baden-Württemberg 
und die Chancen der Wissenswirtschaft. Ein 
weiteres Beispiel für kundenbezogene Analysen 
ist eine auf Wunsch des Gemeindetags durch-
geführte Bevölkerungsvorausberechnung für 
Kommunen. 

5. Die föderale Ordnung der amtlichen Statis-
tik bildet bei der Erstellung von statistischen 
Informationen und ihrer wertenden Interpretati-
on ein wichtiges Korrektiv gegen mögliche Ver-
suche politischer Einflussnahme jedweder Rich-
tung. Bei 15 beteiligten Partnern – 14 Statis-
tischen Landesämtern sowie dem Statistischen 
Bundesamt – ist in einem eng vernetzten Pro-
duktionsprozess mit gegenseitig abgestimm-
ten Vor- und Nachbereitungsarbeiten eine poli-
tische Ein flussnahme eines Landes oder des 
Bundes auf den Nachweis statistischer Ergeb-
nisse wirkungslos.

6. Die Feststellung, dass die dezentrale Erhe-
bung und fachstatistische Bearbeitung der 
Daten von 3,5 Mill. Unternehmen – darunter 
530 000 direkt Befragte – von knapp 30 Mill. 
Steuerpflichtigen und über 26 Mill. sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten, nicht zuletzt 
von 370 000 Ärzten und knapp 1 Mill. Studieren-
den grundsätzlich wirtschaftlicher ist als von 
einer zentralen Stelle aus, konnte bislang durch 
keinen einzigen Gegenbeweis erschüttert wer-
den. Nicht umsonst existieren in fast allen EU-
Ländern, von Malta einmal abgesehen, dezen-
trale Erhebungsorganisationen und in allen 
größeren Ländern auch dezentrale Informations-
vermittlungen. Die Fühlungsvorteile zu den 
Datenlieferanten und zu den Datennutzern wer-
den von den Beteiligten als das große Plus der 
Dezentralisation anerkannt.

7. Schließlich werden durch die dezentrale Er-
hebung und fachstatistische Bearbeitung von 
landesspezifischen Geschäftsstatistiken, wie 
zum Beispiel im Schulbereich oder bei der 
Justiz, innerhalb der öffentlichen Verwaltung 
Synergien geschaffen.

Masterplan der amtlichen Statistik Deutschland

Die dezentrale Ausführung von Bundesstatistik-
gesetzen weist durchaus noch Verbesserungs-
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potenziale insbesondere beim Einsatz moderns-
ter IT-Verfahren auf. Zu Recht wurden daher 
von den Rechnungshöfen neben ablauforgani-
satorischen Mängeln gerade im IT-Bereich Effi-
zienzdefizite beanstandet und deren Beseiti-
gung gefordert.

Die Mängel bestanden 

 in Parallelarbeiten, die durch kooperativen 
IT-Einsatz vermieden werden können, 

 in Abläufen, die weiter automatisiert wer-
den können,

 in IT-Verfahren, die modernisiert und vor 
allem standardisiert werden sollten,

 darin, dass moderne Steuerungsinstrumente 
gerade im Vergleich der Produktionsverfahren 
der 16 Bundesländer noch nicht ausreichend 
genutzt werden sowie

 darin, dass die Möglichkeiten, Berichts-
pflichtige zu entlasten, noch nicht voll ausge-
schöpft sind.

Die Reformvorschläge der Rechnungshöfe wie 
die der Innenministerkonferenz bewegen sich 
dabei ausschließlich auf der Basis und im Rah-
men der föderalen, das heißt kooperativen, 
Grundordnung der amtlichen Statistik.

Die Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder haben sich im Rahmen eines „Master-
plans der amtlichen Statistik Deutschland“ 
ent schieden, die gesamten statistischen 
Produk tionsverfahren zu optimieren. Dieser 
Master plan rückt den Kosten-Nutzen-Aspekt 
von Informationen für Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft stärker ins Blickfeld. Grundsätz-
lich werden deshalb die Kernkompetenzen 
„Erhebung und Analyse“ in den Statistischen 
Ämtern gestärkt. Die hierfür notwendigen 
Unterstützungsprozesse sollen so gestaltet 
werden, dass durch Vertragsmodelle und Wett-
bewerb innerhalb und außerhalb des statisti-
schen Systems maximale Synergien und Kos-
tenvorteile realisiert werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wurde zwischen den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder im Dezem-
ber 2006 eine Vereinbarung getroffen, die 
einen entscheiden den Durchbruch ab 2007 
ermög licht. Die Innenministerkonferenz hat 
zudem eine Rahmenvereinbarung erlassen, 
die der amtlichen Statistik klare Vorgaben für 
die Optimierung der Produktionsprozesse 
macht.

Die Reform umfasst vier Schwerpunkte:

 die optimierte Kooperation,
 die Optimierung der Produktionsverfahren,
 die Verbesserung der Verwaltungssteuerung,
 die Entlastung der Berichtspflichtigen.

1. Optimierte Kooperation
Anknüpfend an die positiven Erfahrungen, die 
die Statistischen Ämter mit der seit Jahren 
praktizierten Verbundprogrammierung nach 
dem Prinzip „Ein Amt programmiert für alle 
anderen“ gemacht haben, soll dieses Konzen-
trationsmodell auch auf die IT-Produktion aus-
geweitet werden. Durch Pilotprojekte bei den 
Bau-, Finanz- und Binnenfischerei statistiken 
wurde bereits erfolgreich getestet, wie die In-
stallation der Software sowie die Software-
pflege und -wartung zentral von einem Amt 
für andere Ämter durchzuführen ist. Daraus 
leitet sich die weitere Vorgehensweise ab, nach 
der diese Form der Arbeitsteilung für mög-
lichst viele Statistiken eingeführt werden soll. 

2. Optimierung der Produktionsverfahren
Ein großer Fortschritt im Rahmen der Statistik-
produktion konnte mit dem verstärkten Einsatz 
elektronischer Kommunikationsmedien bei den 
Erhebungen erzielt werden. Allein in Baden-
Württemberg wird gegenwärtig für 40 Statisti-
ken die Möglichkeit für Online-Datenlieferungen 
über das Internet angeboten. Im Juli 2006 
machten knapp 60 % der Berichtspflichtigen 
der monatlichen Produktions statistik davon 
Gebrauch. Die Übertragung von Daten über 
Internet erleichtert nicht nur die Arbeit in den 
Statistischen Ämtern, sondern vereinfacht zu-
dem die Meldungen für die Berichtspflichtigen. 

Ein Quantensprung bei der Datengewinnung 
wird sich aus der Nutzung von Verwaltungs-
daten ergeben. Die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder arbeiten derzeit mit 
Nachdruck daran, dass künftig die Daten der 
Umsatzsteuermeldungen an die Finanzämter 
und die Daten, die den Arbeitsämtern gemeldet 
werden, für die Konjunkturbeobachtung ge-
nutzt werden können. Erste Testauswertungen 
zeigen allerdings, dass die Nutzung von Ver-
waltungsdaten nicht ohne Weiteres und auch 
nur zum Teil möglich ist; sie wird wohl durch 
Direktbefragungen ergänzt werden müssen. 
Voraussetzung für die optimale Nutzung der 
Verwaltungsdaten ist deren „Ertüchtigung“. In 
anderen Ländern wie Skandinavien und Frank-
reich, können die Statistikämter schon lange 
auf Verwaltungsdaten zugreifen, da sie einen 
wesentlich größeren Einfluss auf deren Bereit-
stellungsmodus haben. Ein entscheidender 
Ansatzpunkt für Verbesserungen der statisti-
schen Nutzbarkeit wird die Einführung einer 
einheitlichen Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer sein, wie sie im Grundsatz nach § 139c 
Abgabenordnung bereits beschlossen ist. 

3. Verbesserung der Verwaltungssteuerung
Obwohl die Statistischen Landesämter oft in 
sehr unterschiedliche, landeseigene Kosten-
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Leistungs-Rechnungssysteme eingebunden 
sind, ist es gelungen, bei fast allen Landes-
ämtern eine weitgehende Vereinheitlichung der 
Kostenrechnung zu erreichen und in einer ers-
ten Phase acht kostenträchtige Statistiken ver-
gleichend zu beurteilen. Mithilfe von Bench-
marks lassen sich statistische Erhebungs- und 
Aufbereitungsmethoden und DV-Verfahren 
opti mieren. Dies führt nach dem Prinzip „Ler-
nen vom Besten“ zur Aufwandsminimierung 
bei allen Landesämtern. Gerade das koopera-
tive Benchmarking setzt sich vergleichende 
Unternehmen oder Behörden voraus.

4. Entlastung der Berichtspflichtigen
Eine aktuelle Belastungsstudie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie4, die erstmals repräsentative Er-
gebnisse brachte, zeigt, dass nur 15,2 % der 
rund 3,5 Mill. Unternehmen in Deutschland 
gegenüber der amtlichen Statistik meldepflich-
tig sind. Deren monatlicher Melde aufwand 
liegt bei durchschnittlich 64 Minuten, das sind 
9 % des Zeitaufwands für die gesamten Melde- 
und Informationspflichten von Unternehmen 
gegenüber der öffentlichen Verwaltung wie 
Finanz ämter und Sozialversicherungsträger.

Es wird immer wieder behauptet: Die amtliche 
Statistik würde Daten einfordern, die nicht be-
nötigt würden. Dies bezüglich muss darauf hin-
gewiesen werden, dass alle Statistischen 
Ämter dem Legalitätsprinzip unterworfen sind; 
das heißt, es werden nur gesetzlich angeord-
nete Statistiken durchgeführt. Zum anderen 
gilt auch hier das „Betroffenheitsprinzip“. Ob 
eine spezielle Statistik benötigt wird oder 
nicht, kann nur von jenen Institutionen und 
Konsumenten beurteilt werden, die diese spe-
ziellen Informa tionen benötigen und nicht von 
jenen die keine Informationsbedürfnisse nach 
eben gerade dieser speziellen Datenquelle 
haben. 

Eines trifft aber prima vista für Unternehmen 
zu: diese werden zum Beispiel von IHKs oder 
Interessenverbänden zu Sachverhalten be-
fragt, die auch die amtliche Statistik nachfragt. 
Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, da 
die amtliche Statistik dem Schutz der individu-
ellen Daten verpflichtet ist und zum Beispiel 
einer IHK nicht die Beschäftigtenzahlen oder 
gar die Umsätze ihrer Mitglieder melden darf. 
Es trifft auch zu, dass Behörden Auskunfts-
pflichtige doppelt befragen. Das wird sich dann 
ändern, wenn es der Gesellschaft und damit 
der Politik gelingt, die Phobie vor Datenmiss-
brauch zu überwinden. Die Bevölkerung hat 
diesen Paradigmenwechsel mit Pay-back und 

Gewinnspielen bereits vollzogen und die Ge-
setzgeber sind auf dem Weg dazu.

Selbstverständlich werden – wie bisher auch – 
die Statistischen Ämter laufend die Erforder-
lichkeit von Statistiken überprüfen und dort, 
wo eine Entlastungschance gesehen wird, 
dem Gesetzgeber Kürzungen vorschlagen. Mit 
dem Mittelstandsentlastungsgesetz5 ist es den 
Statistischen Ämtern6 gelungen, nennens werte 
Entlastungen der berichtspflichtigen Unterneh-
men zu erreichen. So werden im Bereich des 
Verarbeitenden Gewerbes in Zukunft nur noch 
Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten monat-
lich befragt anstatt mit 20 und mehr. Dadurch 
sind ab 2007 etwa 25 000 Unternehmen von 
einer monatlichen Berichtspflicht befreit.

Resümee

Der Föderalismus ist eine wesentliche Grund-
lage für die wirtschaftlich und gesellschaftlich 
erfolgreiche Entwicklung der Bundesrepublik 
und ihrer Länder. Die amtliche Statistik ist 
dabei integraler und wichtiger Bestandteil des 
verfassungsrechtlich vorgegebenen föderalen 
Staatsaufbaus. Ihre Bedeutung erhält sie nicht 
zuletzt als ein objektives Führungsinformations-
system für die Entscheidungsträger in Bund, 
Ländern und Kommunen sowie als Informa-
tions- und Kontrollinstrument für alle Bürge-
rinnen und Bürger. Unter Effizienzgesichtspunk-
ten und im Hinblick auf die Reformfähigkeit 
lassen sich keine nennenswerten Nachteile 
des föderalen Systems der amtlichen Statistik 
gegenüber einer Zentralisation erkennen. Die 
qualitativen Vorteile einer dezentral organisier-
ten und funktional konzentrierten amtlichen 
Statistik überwiegen bei Weitem.

Die Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder sind fest entschlossen, laufend für die 
notwendigen Reformen die zweifellos hohen 
Investitionen in Technik und Know-how zu täti-
gen, um die Effizienz der Verfahren, vor allem 
aber auch die Qualität der Statistik zu verbes-
sern – zum Nutzen der Entscheidungsträger 
und der Bevölkerung. Bei ihren Reformbestre-
bungen lässt sich die amtliche Statistik in 
Deutschland nicht von blindem Aktionismus 
leiten, sondern bewegt sich in einer mittelfris-
tigen Planung und nachhaltigen Realisierung. 
Die Ziele des oben erläuterten Masterplans 
geben die notwendigen und Erfolg ver-
sprechenden Umsetzungsstrategien vor. Wie 
die bereits relativ kurzfristigen Umsetzungs-
erfolge zeigen, sind Reformen im föderalen 
Statistiksystem der Bundesrepublik Deutsch-
land sehr gut möglich.

4 Pfeiffer, Ingo/Stäglin, Rei-
ner/Stephan, Andreas: Die 
Bedeutung der Belastung 
der Wirtschaft durch amt-
liche Statistiken. DIW Ber-
lin: Politikberatung kom-
pakt 19, Berlin 2006.

5 Erstes Gesetz zum Abbau 
bürokratischer Hemmnisse 
insbesondere in der mit-
telständischen Wirtschaft 
vom 22. August 2006; in: 
Bundesgesetzblatt I, 
S. 1970.

6 Vgl.: Steiger, Hans-Herr-
mann: Reform der Unter-
nehmensstatistik für den 
Bereich des Verarbeiten-
den Gewerbes, in: Statisti-
sches Monatsheft Baden-
Württemberg 2/2006, 
S. 3-12.


